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(57) Die Erfindung betrifft eine Produktionsanlage
(100) zum Herstellen von Ausweis-, Wert- oder Sicher-
heitsdokumenten oder zum Herstellen eines Verbunds
aus einer Mehrzahl von Ausweis-, Wert- oder Sicher-
heitsdokumenten, welche sich durch aufgrund der Aus-

gestaltung ihrer Konstituenten und deren gegenseitigen
Anordnung durch einen besonders kompakten Aufbau
auszeichnet, welcher aber auch flexibel geändert werden
kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Produktionsanlage
zum Herstellen von Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdo-
kumenten oder zum Herstellen eines Verbunds aus einer
Mehrzahl von Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdoku-
menten.
[0002] Aus der DE 10 2016 217 041 B3 ist ein Verfah-
ren zum Herstellen eines individuellen Ausweis-, Wert-
oder Sicherheitsdokumentes bekannt, bei dem das Do-
kument einen personalisierten Verbundkörper aufweist,
welches eine dokumententypspezifische Auswahl von
Materialbögen in einer dokumententypspezifischen Rei-
henfolge umfasst. Die einzelnen Materialbögen werden
mittels einer Vorratsstation bereitgestellt, wobei die ein-
zelnen bereitgestellten Materialbögen eingesammelt
und in der dokumententypspezifischen Reihenfolge je-
weils für das zu erstellende Materialbogenheft gesam-
melt werden. Darauffolgend wird der dokumententyp-
spezifische Verbundkörper laminiert und auf ein Format
geschnitten. Danach erfolgt eine Personalisierung des
datentypspezifischen Verbundkörpers.
[0003] Aus der DE 10 2018 119 178 A1 ist eine Pro-
duktionsanlage zum Herstellen von Datenkarten für Si-
cherheitselemente aus einem Laminatverbund beschrie-
ben, die aus zwei durch eine Schnittstelle voneinander
entkoppelten Bearbeitungslinien, nämlich einer Produk-
tionslinie und einer Personalisierlinie gebildet ist, die je-
weils eine geschlossene Transportbahn für den Trans-
port der auf Endmaß geschnittenen Rohkarte in einem
Werkstückträger umfassen. Die Rohkarte ist dabei in ei-
ner Einsparung im Werkstückträger eingelegt und wird
somit durch alle Bearbeitungsstationen hindurchgeführt;
dadurch liegt ein sogenannter One Piece Flow vor.
[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Produktionsanlage zum Herstellen von Ausweis-,
Wert- oder Sicherheitsdokumenten oder zum Herstellen
eines Verbunds aus einer Mehrzahl von Ausweis-, Wert-
oder Sicherheitsdokumenten anzugeben, die einen kom-
pakten Aufbau vorweisen.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Produktionsan-
lage mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
angegeben.
[0006] Die erfindungsgemäße Produktionsanlage um-
fasst insbesondere ein Transportsystem mit wenigstens
einem Werkstückträger. Vorzugsweise liegt eine Vielzahl
an Werkstückträgern vor, was zu einem höheren Durch-
satz bei der Herstellung führt. An das Transportsystem
grenzt eine erste Bereitstellungseinrichtung an, die ein-
gerichtet ist, eine Decklage des Ausweis-, Wert- oder
Sicherheitsdokuments an den Werkstückträger zu über-
geben. Der ersten Bereitstellungseinrichtung ist eine an
das Transportsystem angrenzende Druckeinrichtung
nachgelagert, die in einem Druckbereich einen stationär
gehaltenen Druckkopf umfasst, um ein Druckbild, insbe-
sondere ein Portraitbild, auf ein Substrat durch die Ver-

schiebung eines Drucktisches zusammen mit dem daran
fixierten Substrat aufzubringen, und die eingerichtet ist,
das bedruckte Substrat vereinzelt wieder an den Werk-
stückträger zu übergeben. Der Druckeinrichtung ist eine
an das Transportsystem angrenzende weitere Bereitstel-
lungseinrichtung nachgelagert, die eingerichtet ist, we-
nigstens eine weitere Lage des Ausweis-, Wert- oder Si-
cherheitsdokuments an den Werkstückträger zu überge-
ben. Es kann auch hier eine Mehrzahl an weiteren Be-
reitstellungseinrichtungen vorhanden sein, die in Abhän-
gigkeit des Aufbaus des Ausweis-, Wert- oder Sicher-
heitsdokuments einzelne Lagen dem Stapel auf dem
Werkstückträger hinzugeben. Der mindestens einen wei-
teren Bereitstellungseinrichtung ist eine an das Trans-
portsystem angrenzende Einrichtung zum Herstellen ei-
nes verschweißten Rohkartenverbunds mit oder ohne ei-
nem lichttransparenten Fenster nachgelagert. Ferner ist
eine der Einrichtung zum Herstellen eines verschweißten
Rohkartenverbunds mit oder ohne einem lichttranspa-
renten Fenster nachgelagerte, an das Transportsystem
angrenzende, abschließende Bereitstellungseinrichtung
vorhanden, die eingerichtet ist, eine weitere Decklage
des Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokuments an den
Werkstückträger zur Bildung eines Folienstapels zu
übergeben. Dieser abschließenden Bereitstellungsein-
richtung ist ferner eine an das Transportsystem angren-
zende Heftstation nachgelagert, die eingerichtet ist, den
Folienstapel zu einem Folienheft zu verbinden. Der Heft-
station ist eine an das Transportsystem angrenzende La-
minierstation nachgelagert, in welche eine Heizeinrich-
tung integriert ist, und welche eingerichtet ist, das Foli-
enheft zu einem Laminatverbund zu laminieren. Der La-
minierstation ist eine Zuschnittstation nachgelagert, die
eingerichtet ist, den Laminatverbund einem mehrseitigen
Beschnitt zu unterziehen, wobei der Zuschnittstation ei-
ne Handlingeinrichtung zugeordnet ist, um den Laminat-
verbund von dem oder aus dem Werkstückträger zu ent-
nehmen und den, insbesondere in Streifen geschnitte-
nen Laminatverbund dem Werkstückträger wieder zuzu-
führen.
[0007] Durch diese Ausgestaltung wird eine kompakte
Produktionsanlage geschaffen, die außerdem zu einer
kurzen Durchlaufzeit für die Herstellung der Ausweis-,
Wert- oder Sicherheitsdokumente führt.
[0008] Es ist auch die Möglichkeit gegeben, dass ins-
besondere ein Streifen aus mehreren Ausweis-, Wert-
oder Sicherheitsdokumenten für die weitere Bearbeitung
vorliegt, wobei dieser Streifen vorzugsweise ein Verbund
aus vier Karten im ID1-Format oder ein Verbund aus zwei
Karten im ID3-Format ist. Somit liegt ein Streifenformat
des in eine Magazin einzulegenden Erzeugnisses vor,
welches insbesondere eine Fläche von 104 Millimetern
mal 278 Millimetern (wenn es sich um einen Streifen im
ID3-Format handelt) oder 104 Millimetern mal 264 Milli-
metern (wenn es sich um einen Streifen im ID1-Format
handelt) aufweist. Diese Streifen können anschließend
beliebig und flexibel weiterverarbeitet werden.
[0009] Vorzugsweise liegen in dem Streifen also Roh-
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karten in ID 1-, ID 2-, ID 3- oder in irgendeinem anderen
Format vor. Diese Formate sind beispielsweise durch die
ISO 10373, durch die ISO/IEC 7810, durch die ISO 14443
normiert.
[0010] Damit während des Herstellens gewährleistet
ist, dass die einzelnen Lagen zuverlässig zu oder durch
die einzelnen Stationen transportiert werden, ist es
zweckmäßig, dass der Werkstückträger wenigstens zwei
Positionierstifte umfasst, um die mit Löchern versehenen
Lagen des späteren Ausweis-, Wert- oder Sicherheits-
dokuments registerhaltig zu stapeln und transportieren.
[0011] Vorzugsweise ist die Produktionsanlage mit ei-
nem Transportsystem ausgerüstet, welches als ein Pla-
narantriebssystem gebildet ist. Dieses Planarantriebs-
system umfasst einen permanent erregten elektromag-
netischen Planarmotor, der seinerseits mit einer Vielzahl
von planaren Statoren gebildet ist. Außerdem liegt we-
nigstens ein auf den Statoren in mindestens zwei Rich-
tungen beweglicher Läufer vor, welcher den Werkstück-
träger des Transportsystems bildet. Vorzugsweise ist der
Läufer aber in oder um vier Richtungen bewegbar.
[0012] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn ein-
zelne oder alle Bereitstellungseinrichtungen mit einem
Rollenauszug zur Bereitstellung der einzelnen Lagen
versehen sind, die aus einer Kunststoffbahn von einer
Rolle vereinzelt wurden. Dieser Rollenauszug ist vor-
zugsweise mit einer linear verstellbaren Greifeinrichtung
zum Ergreifen eines freien Endes der Kunststoffbahn
versehen.
[0013] Um eine möglichst genaue Positionierung der
einzelnen Lagen an den Werkstückträgern gewährleis-
ten zu können, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn
die Bereitstellungseinrichtung außerdem einen Locher
umfasst, um die Schichten vor ihrer Bestückung an oder
in dem Werkstückträger mit einer Lochung zu versehen.
Wenn der Werkstückträger mit einem an die Lochung
angepassten Positionierstift versehen ist, so lässt sich
eine positionsgetreue oder registergetreue Ausrichtung
der einzelnen Schichten an oder in dem Werkstückträger
realisieren. Es ist die Möglichkeit vorhanden, dass auch
eine Mehrzahl an Löcher in den einzelnen Schichten vor-
liegt oder gelocht wird, und dass somit eine entsprechen-
de Mehrzahl an Positionierstiften, insbesondere eine An-
zahl von zwei Positionierstiften an den Werkstückträgern
vorliegen kann. Die Nutzung von mehr als einem Positi-
onierstift an dem Werkstückträger dient der Verdrehsi-
cherung der auf die Positionierstifte aufgefädelten ein-
zelnen Kunststoffschichten.
[0014] Es ist ferner die Möglichkeit gegeben, dass die
Bereitstellungseinrichtung mit einer Klemmeinrichtung
und einer Schneideinrichtung gebildet ist. Auf diese Wei-
se kann der abgerollte Teil endständig fixiert und an-
schließend betriebssicher durchtrennt, mithin vereinzelt
werden.
[0015] Beim Ausstanzen einzelner Lagen des späte-
ren Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokuments ist es
erforderlich, dass diese ihre gegenseitige Lage beibe-
halten und nicht verrutschen. Es ist deshalb von Vorteil,

wenn der Einrichtung zum Herstellen eines
verschweißten Rohkartenverbunds mit einem lichttrans-
parenten Fenster unmittelbar eine an das Transportsys-
tem angrenzende Vorfixierstation vorgelagert ist, die ein-
gerichtet ist, den vom Werkstückträger bereitgestellten
Stapel an Lagen vorzufixieren.
[0016] Die Einrichtung zum Herstellen eines ver-
schweißten Rohkartenverbunds mit oder ohne einem
lichttransparenten Fenster umfasst insbesondere eine
Stanzeinrichtung, die einen an einem Stanzständer fest-
gelegten Matrizenhalter aufweist, an welchem eine erste
Matrize vorliegt, der ein erster Stanzstempel zum Stan-
zen des Kartensubstrats zugeordnet ist. An dem Matri-
zenhalter liegt außerdem eine zweite Matrize vor, der ein
koaxial zum ersten Stanzstempel verfahrbarer und zu
diesem konturgleich gebildeter zweiter Stanzstempel
zum Stanzen eines Fenstersubstrats zugeordnet ist, wo-
bei die erste Matrize in einer Verstellrichtung der Stanz-
stempel unter einem Abstand bezüglich der zweiten Ma-
trize angeordnet ist. In der Stanzposition sind der erste
Stanzstempel und die erste Matrize derart gegenüber
dem Kartensubstrat positioniert, dass diese bei der Ver-
stellbewegung des ersten Stanzstempels eine Öffnung
in das Kartensubstrat einbringen, wobei der zweite
Stanzstempel und die zweite Matrize derart gegenüber
dem Fenstersubstrat positioniert sind, dass diese bei der
Verstellbewegung des zweiten Stanzstempels aus dem
Fenstersubstrat ein an die Abmessungen der Öffnung
angepasstes Fensterteil ausstanzen, wobei durch die si-
multane Bewegung des ersten Stanzstempels zusam-
men mit dem zweiten Stanzstempel das Fensterteil in
die Öffnung einsetzbar ist.
[0017] Das Besondere an der Stanzeinrichtung ist die
Herstellung des Doppelstempels. Dieser ist nämlich ur-
sprünglich aus einem einzigen Stück geformt, der erst
anschließend in die zwei Stanzstempel vereinzelt wor-
den ist. Aus diesem Grund sind beide Stanzstempel ex-
akt konturgleich. Das Gleiche gilt für die beiden Matrizen.
Auch diese sind aus einem einzigen Matrizen-Stück in
die beiden einzelnen Matrizen zerteilt worden. Aus die-
sem Grund sind die beiden Matrizen exakt konturgleich.
[0018] Die Einrichtung zum Herstellen eines ver-
schweißten Rohkartenverbundes mit einem lichttranspa-
renten Fenster kann ergänzend mit einer
Folienschweißeinrichtung zum Verschweißen einer Trä-
gerfolie mit einem einlagigen oder mehrlagigen Karten-
substrat versehen sein. Die Stanzeinrichtung ist bei-
spielsweise senkrecht bezüglich der Verstellrichtung der
Stanzstempel wenigstens zwischen einer Stanzposition
und einer Schweißposition verstellbar. In einer Schweiß-
position liegt dabei vorzugsweise ein an der ersten Ma-
trize vorhandener Bereich als Widerlager für eine An-
druckplatte der Folienschweißeinrichtung vor. Auf diese
Weise kann also die Stanzeinrichtung eine Doppelfunk-
tion erfüllen, nämlich einerseits das Lochen des Fens-
tersubstrats und des Kartensubstrats und das Einsetzen
des Fensterteils in die Öffnung durch die simultane Be-
wegung der Stanzstempel. Und andererseits die Bildung
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eines Widerlagers beim Verschweißen der Trägerfolie.
Auf diese Weise liegt also eine besonders kompakte Ein-
richtung zum Herstellen einer verschweißten Karte mit
einem lichttransparenten Fenster und damit eine beson-
ders kompakte Produktionsanlage vor.
[0019] Zur Erhöhung der Fälschungssicherheit von
Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokumenten ist es be-
kannt, Fäden, insbesondere Sicherheitsfäden in die ein-
zelnen Lagen einzubinden oder in den Verbundkörper
zu integrieren. Es hat sich daher als sinnvoll erwiesen,
wenn der abschließenden Bereitstellungseinrichtung zur
Bereitstellung der Decklage sowie der Einrichtung zum
Herstellen eines verschweißten Rohkartenverbunds mit
einem lichttransparenten Fenster eine Fadeneinlegsta-
tion zwischengelagert ist, die eingerichtet ist, dem Werk-
stückträger wenigstens ein Sicherheitsfaden oder eine
Lage mit wenigstens einem Sicherheitsfaden bereitzu-
stellen. Somit ist gewährleistet, dass der Sicherheitsfa-
den in den späteren Kartenkörper integriert ist und nicht
auf einfache Weise wieder ausgelöst werden kann.
[0020] Wenn es sich bei dem Ausweis-, Wert- oder Si-
cherheitsdokument um eines im ID1-Format handelt, so
hat es sich zur Durchsatzerhöhung als vorteilhaft erwie-
sen, wenn in Transportrichtung / Produktionsrichtung
wenigstens vier Fadenapplikationseinrichtungen vorlie-
gen, um jeweils einen Sicherheitsfaden zu applizieren.
Dies ist beispielsweise beim deutschen Personalaus-
weis (Stand: 2021) der Fall. Wenn es sich bei dem Aus-
weis-, Wert- oder Sicherheitsdokument um eines im ID3-
Format handelt, so werden die wenigstens vier Faden-
applikationseinrichtungen genutzt, um jeweils einen Si-
cherheitsfaden quer zur Transportrichtung / Produktions-
richtung zu applizieren, was beispielsweise beim Deut-
schen Reisepass (Stand: 2021) der Fall ist. Die Faden-
einlegstation kann stationär im Gehäuse der Produkti-
onsanlage gelagert sein, wobei der Werkstückträger ver-
drehbar ist, um die passende Richtung für die Applikation
des Sicherheitsfadens vorzugeben. Alternativ dazu kann
die Fadeneinlegstation auch selbst, beispielsweise um
90 Grad, verdrehbar sein, so dass die Richtung der Fa-
denapplikation veränderbar bzw. einstellbar ist.
[0021] Um die Laminationszeit zu kompensieren, ist
es von Vorteil, wenn die Laminierstation wenigstens zwei
unabhängig voneinander betreibbare Einzelpressen um-
fasst, die parallel zueinander arbeiten können. Die La-
minierstation ist vorzugsweise derart ausgestaltet, dass
die Werkzeuge und ihre Laminationsbleche in der jewei-
ligen Einzelpresse verbleiben.
[0022] Vorzugsweise ist neben der Heizeinrichtung in
die Laminierstation ebenfalls eine Kühleinrichtung inte-
griert, wobei aber getrennte Temperaturbereiche für den
Heiz- und Kühlprozess vorliegen. Die vorliegende Lami-
nierstation weist den Vorteil auf, dass ausschließlich die
Laminationsbleche und das Kartenmaterial erwärmt und
wieder abgekühlt werden, was einen geringeren Ener-
giebedarf zur Folge hat. Ein Aufwärmen des Werkstück-
trägers erfolgt dabei also nicht, da das vorfixierte Folien-
heft mit der Übergabeeinrichtung vom ersten Werkstück-

träger entnommen und einer der beiden Einzelpressen
zugeführt wird.
[0023] Die Zuschnittstation ist vorzugsweise einge-
richtet, den in der Laminierstation hergestellten Laminat-
verbund einem vier-Seiten-Beschnitt zu unterziehen.
Vorzugsweise wird der Laminatverbund dabei auf ein
Format geschnitten, welches einen Verbund von vier
ID1-Formaten umfasst. Alternativ oder ergänzend wird
der Laminatverbund auf ein Format geschnitten, welches
einen Verbund von zwei ID3-Formaten umfasst. Der Be-
schnitt erfolgt vorzugsweise druckmarkengesteuert an-
hand von vorab bereits applizierten Druckmarken.
[0024] Viele Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdoku-
mente sehen einen zusätzlichen Aufdruck auf ihrer äu-
ßersten Decklage vor. Dabei kann der äußerste Aufdruck
auch eine Lackschicht sein. Hierbei kommt beispielswei-
se eine Lackschicht aus einem Unterschriftenlack infra-
ge; die Schicht ist auf der Decklage dann vorzugsweise
nur partiell appliziert. Vorzugsweise umfasst die Produk-
tionsanlage hierfür eine der Zuschnittstation nachgela-
gerte und an das Transportsystem angrenzende weitere
Druckeinrichtung zur Applikation eines Lackes an dem
geschnittenen Laminationsverbund. Die Positionierung
des Lackfeldes oder der mehreren Lackfelder erfolgt bei-
spielsweise mithilfe von Druckermarken, die optisch von
einer Kamera erkannt werden.
[0025] Insbesondere kann es sich bei der weiteren
Druckeinrichtung um eine Tampondruckeinrichtung zur
Applikation eines Unterschriftenlacks handeln, der in sei-
nem getrockneten Zustand mit einer dokumentenechten
Tinte beschriftbar ist.
[0026] Um die Durchlaufzeit bei der Herstellung zu ver-
kürzen, ist es ferner von Vorteil, wenn der Druckeinrich-
tung außerdem eine Trocknungsstation zur Trocknung
des applizierten Lacks nachgelagert ist.
[0027] Es ist für manche Ausweis-, Wert- oder Sicher-
heitsdokumente erforderlich, eine Hologrammfolie mit ei-
nem darin einbelichteten Hologramm zu applizieren.
Deshalb ist es von Vorteil, wenn die Produktionsanlage
außerdem eine der Zuschnittstation nachgelagerte Ho-
logrammappliziereinrichtung mit einer Werkstücktrans-
porteinrichtung umfasst. Diese ist dann eingerichtet, den
Werkstückträger mitsamt dem Laminatverbund von dem
Transportsystem abzuheben, eine mit einem Holo-
gramm versehene Folie auf dem geschnittenen Laminat-
verbund zu applizieren und anschließend den um das
Hologramm ergänzten Laminatverbund zusammen mit
dem Werkstückträger wieder an das Transportsystem
abzugeben. Die Entnahme des Laminatverbunds von
dem Werkstückträger des Transportsystems der Produk-
tionsanlage dient dafür, dass größere Andruckkräfte auf
den Laminatverbund beim Applizieren der Hologramm-
folie verwendet werden können. Diese Andruckkräfte
könnten in einem Fall, in welchem der Laminatverbund
auf dem Werkstückträger verbleibt, nicht ausgeübt wer-
den.
[0028] Um verschiedene weitere Bearbeitungsschrit-
te, wie beispielsweise das Applizieren einer Hologramm-
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folie oder des Bedruckens mit einem Lackfeld, auf beiden
Seiten des Laminatverbunds vornehmen zu können, hat
es sich als sinnvoll erwiesen, dass der Zuschnittstation
eine Wendeeinrichtung nachgelagert ist, die eingerichtet
ist, den geschnittenen Laminatverbund zu wenden, um
ihn anschließend auf seiner anderen Seite zu bearbeiten.
[0029] Diese Wendeeinrichtung ist insbesondere mit
zwei Sauggreifern versehen. Ein erster Sauggreifer ist
eingerichtet, den Laminatverbund mittels eines Unter-
drucks zu greifen und senkrecht bezüglich der vom Werk-
stückträger aufgespannten Ebene verstellt zu werden.
Der erste Sauggreifer ist außerdem eingerichtet, parallel
zu der vom Werkstückträger aufgespannten Ebene ver-
stellt zu werden. Außerdem ist der erste Saugreifer ein-
gerichtet um eine parallel zu der vom Werkstückträger
aufgespannten Ebene orientierte Achse verdreht zu wer-
den. Darüber hinaus ist ein zweiter Sauggreifer vorhan-
den, der eingerichtet ist, den durch den ersten Sauggrei-
fer gewendeten Laminatverbund entgegenzunehmen
und mittels eines Unterdrucks zu greifen und senkrecht
bezüglich der vom Werkstückträger aufgespannten Ebe-
ne verstellt zu werden. Auf diese Weise kann der zweite
Sauggreifer den gewendeten Laminatverbund wieder
auf dem Werkstückträger ablegen.
[0030] Um Produktionsfehler erkennen zu können, ist
es von Vorteil, wenn eine an das Transportsystem an-
grenzende Überprüfungseinrichtung vorhanden ist, die
eingerichtet ist, den geschnittenen Laminatverbund einer
Qualitätsüberprüfung zu unterziehen und fehlerhafte La-
minatverbünde als Ausschuss zu markieren.
[0031] In diesem Zusammenhang hat es sich als sinn-
voll erwiesen, wenn die Überprüfungseinrichtung einge-
richtet ist, die Registerhaltigkeit der einzelnen Lagen des
Laminatverbunds zu prüfen, und eine Korrektur für das
Zusammentragen der einzelnen Lagen zu veranlassen,
sollte die Registerhaltigkeit unter eine vorgegebene
Schwelle fallen. Hierbei erfolgt also eine Datenübergabe
an das Leitsystem der Produktionsanlage.
[0032] Um eine weitere Bearbeitung oder eine Entnah-
me der Endprodukte zu erleichtern, ist vorzugsweise eine
an das Transportsystem angrenzende Magazinierein-
richtung mit wenigstens zwei Magazinen vorhanden, die
eingerichtet ist, das fertige Ausweis-, Wert- oder Sicher-
heitsdokument nach Format sortiert in die Magazine ein-
zulagern.
[0033] Es ist dabei die Möglichkeit gegeben, dass die
Magaziniereinrichtung eine Stanzeinrichtung umfasst,
die eingerichtet ist, einen Laminatverbund mit einer
Mehrzahl von Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdoku-
menten in einzelne Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdo-
kument auf ein vorgegebenes Format vor dem Einlagern
in eines der Magazine zu vereinzeln.
[0034] Weitere Merkmale, Eigenschaften und Vorteile
der vorliegenden Erfindung werden im Folgenden an-
hand von Ausführungsvarianten unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren näher beschrieben. Alle bisher
und im Folgenden beschriebenen Merkmale sind dabei
sowohl einzeln als auch in einer beliebigen Kombination

miteinander vorteilhaft. Die im Folgenden beschriebenen
Ausführungsvarianten stellen lediglich Beispiele dar,
welche den Gegenstand der Erfindung jedoch nicht be-
schränken. Dabei zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Produkti-
onsanlage zum Herstellen von Ausweis-,
Wert- oder Sicherheitsdokumenten oder
zum Herstellen eines Verbunds aus einer
Mehrzahl von Ausweis-, Wert- oder Sicher-
heitsdokumenten,

Figur 2 eine Draufsicht auf die Produktionsanlage
nach Figur 1 ohne Gehäuse,

Figur 3 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf das Transportsystem und einen der
Werkstückträger der Produktionsanlage aus
Figur 1,

Figur 4 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf den Rollenauszug einer der Bereitstel-
lungseinrichtungen der Produktionsanlage
aus Figur 1,

Figur 5 eine vereinfachte perspektivische Seitenan-
sicht auf die Druckeinrichtung zur Bereitstel-
lung der Lage mit einem Portraitbild der Pro-
duktionsanlage aus Figur 1,

Figur 6 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf den Bogenauszug / Bogenanleger einer
der Bereitstellungseinrichtungen der Pro-
duktionsanlage aus Figur 1,

Figur 7 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die Einrichtung zum Herstellen eines ver-
schweißten Rohkartenverbunds mit einem
lichttransparenten Fenster (Fensterstanze)
der Produktionsanlage aus Figur 1,

Figur 8 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die Fadeneinlegstation der Produktions-
anlage aus Figur 1,

Figur 9 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die Laminierstation der Produktionsanla-
ge aus Figur 1,

Figur 10 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die Zuschnittstation der Produktionsan-
lage aus Figur 1,

Figur 11 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die weitere Druckeinrichtung zur Appli-
zierung eines Unterschriftenfelds der Pro-
duktionsanlage aus Figur 1 zusammen mit
einem Lackfeldtrockner,
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Figur 12 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die Wendeeinrichtung der Produktions-
anlage aus Figur 1,

Figur 13 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die Hologrammappliziereinrichtung der
Produktionsanlage aus Figur 1,

Figur 14 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die Überprüfungseinrichtung der Produk-
tionsanlage aus Figur 1, und

Figur 15 eine vereinfachte perspektivische Ansicht
auf die Magaziniereinrichtung der Produkti-
onsanlage aus Figur 1.

[0035] In der Figur 1 ist eine Produktionsanlage 100
zum Herstellen von Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdo-
kumenten oder zum Herstellen eines Verbunds aus einer
Mehrzahl von Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdoku-
menten gezeigt, die sich durch einen kompakten Aufbau
auszeichnet. Die Produktionsanlage 100 ist mit einem
Gehäuse 108 gebildet, welches die einzelnen Bearbei-
tungsstationen kapselt. Die Produktionsanlage 100 und
ihr Gehäuse 108 umfassen einen Längsteil 102, in wel-
chem einzelne Bearbeitungsstationen untergebracht
sind. Die Produktionsanlage 100 und ihr Gehäuse 108
sind außerdem mit einem ersten Anlagenarm 104 und
mit einem zweiten Anlagenarm 106 gebildet, in welchen
weitere Bearbeitungsstationen der Produktionsanlage
100 untergebracht sind. Die beiden Anlagenarme 104,
106 sind mit dem Längsteil 102 zu einer Einheit verbun-
den. An dem Gehäuse 108 liegen des Weiteren eine
Mehrzahl an Anzeige- und/oder Bedieneinrichtungen
110 vor, um die einzelnen Bearbeitungsstationen zu
überwachen und/oder anzusteuern. Um die Bearbei-
tungsschritte oder Bearbeitungsstationen der Produkti-
onsanlage 100 für einen Maschinenbediener einsehbar
zu gestalten, weist das Gehäuse 108 mehrere Fenster
auf.
[0036] In der Figur 2 ist eine Draufsicht auf die Produk-
tionsanlage 100 aus Figur 1 gezeigt, wobei der Übersicht
halber das Gehäuse 108 nicht dargestellt wurde. Es ist
zu erkennen, dass die Produktionsanlage 100 ein Trans-
portsystem 112 mit wenigstens einem Werkstückträger
114 umfasst.
[0037] Das Transportsystem 112 und der Werkstück-
träger 114 sind detailliert in Figur 3 gezeigt. Das Trans-
portsystem 112 ist vorliegend als ein Planarantriebssys-
tem gebildet. Dieses Planarantriebssystem umfasst ei-
nen permanent erregten elektromagnetischen Planar-
motor 148, der seinerseits mit einer Vielzahl von planaren
Statoren gebildet ist. Diese Statoren bilden eine Art "Plat-
te" aus, auf der der Werkstückträger 114 platziert ist. Der
Werkstückträger 114 ist dabei als ein auf den Statoren
in mindestens zwei Richtungen beweglicher Läufer des
Planarmotors 148 gebildet. Vorliegend ist der Werk-
stückträger 114 ausgebildet, sich entlang oder um vier

Achsen zu bewegen. Es besteht die Möglichkeit einer
Bewegung entlang der X-Achse, entlang der Y-Achse
und entlang der Z-Achse, sowie einer Rotation um eine
dieser Achsen. Um die einzelnen Lagen betriebssicher
und verlustfrei transportieren zu können, weist der Werk-
stückträger 114 wenigstens zwei Positionierstifte 150
auf, um mit Löchern versehene Lagen des späteren Aus-
weis-, Wert- oder Sicherheitsdokuments registerhaltig zu
stapeln und zu transportieren.
[0038] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass an
das Transportsystem 112 eine erste Bereitstellungsein-
richtung 144 angrenzt, die eingerichtet ist, eine Decklage
des Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokuments an den
Werkstückträger 114 zu übergeben.
[0039] Diese erste Bereitstellungseinrichtung 144 ist
im Detail in Figur 4 gezeigt und umfasst einen Rollen-
auszug 152. Es liegen aber auch weitere Bereitstellungs-
einrichtungen 154 vor, die einen zur ersten Bereitstel-
lungseinrichtung 144 identischen Aufbau aufweisen, wo-
bei jede der Bereitstellungseinrichtungen 144, 154 eine
Schicht bereitstellt, die aus einer Kunststoffbahn (vor-
zugsweise auf Basis von Polyamid (PA) oder Polyure-
than (PU), vorzugsweise auf Basis von Polycarbonat
(PC)) von einer Rolle 156 vereinzelt wird. Der Rollenaus-
zug 152 ist mit einer Klemmeinrichtung 158 und mit einer
Schneideinrichtung 160 gebildet. Auf diese Weise kann
der abgerollte Teil endständig fixiert und anschließend
betriebssicher durchtrennt, mithin vereinzelt werden. Für
das Abrollen der Folie von der Rolle 156 weist der Rol-
lenauszug 152 eine linear verstellbaren Greifeinrichtung
162 zum Ergreifen eines freien Endes der Kunststoffbahn
auf. Die Führung der Kunststoffbahn übernimmt wenigs-
tens eine Führungsrolle. Der Rollenauszug 152 weist zu-
dem einen Locher 164 auf, um die eingefädelte Folie zu
lochen. Nach dem Lochen wird der Folienanfang von der
Greifeinrichtung 162 gegriffen und die Rolle 156 linear
abgezogen auf das Streifenmaß, welches vom ersten
Werkstückträger 144 aufgenommen werden kann. Der
Abziehstreifen wird anschließend mit der Klemmeinrich-
tung 158 geklemmt, wonach ein Trennschnitt des Foli-
enstreifens mit einer Schneideinrichtung 160 erfolgt, um
ihn zu vereinzeln. An der Stelle der Klemmeinrichtung
158 könnte auch ein Walzenabzug sitzen.
[0040] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass die
Produktionsanlage 100 ferner eine der ersten Bereitstel-
lungseinrichtung 144 nachgelagerte, an das Transport-
system 112 angrenzende Druckeinrichtung 116 vorhan-
den ist. Sie stellt das Portraitbild des Nutzers oder die
Portraitbilder der Nutzer des späteren Ausweis-, Wert-
oder Sicherheitsdokuments bereit.
[0041] Die Druckeinrichtung 116 ist in Figur 5 näher
zu erkennen. Die Druckeinrichtung 116 umfasst dabei
eine Bereitstellungseinheit 168 für die Bereitstellung ei-
nes bahnförmigen Substrats 170 von einer Rolle 172.
Die abgewickelte Rolle 172, insbesondere das bahnför-
mige Substrat 170, wird mit einer Substratführung 174
mit mehreren Umlenkrollen 176 durch die Druckeinrich-
tung 116 geführt. Der Bereitstellungseinheit 168 ist un-
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mittelbar eine Spliceeinheit 178 nachgeschaltet, um we-
nigstens eine Schicht des auf der Rolle 172 bereitgestell-
ten Substrats 170 mit dem Substrat 170 der Vorgänger-
rolle zu verbinden. Eine Zuschnitteinheit 180, die Bereit-
stellungseinheit 168 und eine Puffereinheit 182 sind in
einer obersten Etage 184 der Druckeinrichtung 116 an-
geordnet. Die Spliceeinheit 178 ist der Bereitstellungs-
einheit 168 entlang einer Bahntransportrichtung nachge-
lagert, jedoch einem noch näher zu erläuternden Druck-
bereich 166 vorgelagert. Die ebenfalls optionale Puffer-
einheit 182 dient der zeitweisen Zwischenspeicherung
des abgewickelten bahnförmigen Substrats 170. Die Puf-
fereinheit 182, die sich ebenfalls in der Bahntransport-
richtung der Bereitstellungseinheit 168 nachgelagert be-
findet, aber dem Druckbereich 166 vorgelagert ist, ist au-
ßerdem auch der Spliceeinheit 178 nachgelagert. Die
Puffereinheit 182 umfasst lediglich exemplarisch eine
verschiebbare Umlenkrolle 186, wobei die Puffereinheit
182 aufgrund ihrer verschiebbaren Umlenkrolle 186 ein-
gerichtet ist, eine während des Druckvorgangs wegen
der Bewegung eines Drucktisches 188 entstehende Län-
genänderung des bahnförmigen Substrats 170 auszu-
gleichen. Die verschiebbare Umlenkrolle 186 ist senk-
recht zur Fallrichtung verstellbar gelagert. Ausgehend
von der Puffereinheit 182 ist dieser eine ebenfalls optio-
nale Ausrichteinheit 190 nachgelagert. Diese Ausricht-
einheit 190 ist dabei unmittelbar dem Druckbereich 166
vorgelagert, und damit eingerichtet, die Kanten des Sub-
strats 170 bezüglich dem Drucktisch 188 auszurichten.
Die Substratführung 174 führt dabei also das bahnförmi-
ge Substrat an den Drucktisch 188 und damit an den
Druckbereich 166. Im Druckbereich 166 liegt dabei der
verschiebbar gelagerte bzw. verstellbare Drucktisch 188
vor, der eine Unterdruckeinheit aufweist, um das bahn-
förmige Substrat 170 abschnittsweise mit einem Unter-
druck zu fixieren. Hierfür weist der Drucktisch 188 bei-
spielsweise eine Platte auf, die mit mehreren Sauglö-
chern versehen ist, um das bahnförmige Substrat 170
an die Platte anzusaugen. Die Verstellung des Druckti-
sches 188 erfolgt dabei ebenfalls senkrecht bezüglich
der Fallrichtung. Im Druckbereich 166 liegt außerdem ein
während des Druckvorgangs stationär gehaltener Druck-
kopf 192 vor, der eingerichtet ist, ein Druckbild auf das
Substrat 170 aufzubringen, und zwar mittels einer Ver-
schiebung des Drucktisches 188 zusammen mit dem da-
ran fixierten Substrat 170. Somit liegt also mit anderen
Worten der Druckkopf 192 oder die mehreren Druckköp-
fe 192 mit ihren Druckdüsen stationär vor, wobei das
Druckbild durch das Verschieben des Drucktisches 188
bezüglich dem Druckkopf 192 entsteht. Um auch hier
das bahnförmige Substrat 170 straff zu halten, können
optional eine oder mehrere Umlenkrollen oder auch eine
oder mehrere verschiebbare Umlenkrollen vorliegen, um
die Spannung im bahnförmigen Material während des
Druckvorgangs aufrechtzuerhalten, wobei insbesondere
die verschiebbaren Umlenkrollen nach Art eines "Tän-
zers" ausgebildet sind, der senkrecht bezüglich der Fall-
richtung verstellt wird. Die besagten Umlenkrollen ver-

fahren inbesondere synchron mit dem Drucktisch 188.
Auf diese Weise ist es möglich, den Folienverlauf so aus-
zugleichen, das der Druckbereich 166 auf dem Druck-
tisch 188 sich nicht ungewollt bewegt. Wurde das Sub-
strat 170 im Druckbereich 166 dann mit dem Druckbild
bedruckt, so wird das bedruckte Substrat 170 in Trans-
portrichtung, vorliegend in Fallrichtung abwärts, weiter-
transportiert. Auf diese Weise liegt also der Druckbereich
166 in einer mittleren Etage 194 vor, welche sich in Fall-
richtung abwärts unterhalb der obersten Etage 184 der
Druckeinrichtung 116 befindet. In einer unteren Etage
196 liegt dabei eine Mehrzahl an ebenfalls optionalen
Prüfeinheiten 198 vor, um das bahnförmige Substrat 170,
insbesondere optisch, zu prüfen. Mit anderen Worten
sind die Prüfeinheiten 198 in der Bahntransportrichtung
dem Druckbereich 166 nachgelagert, aber einem Trock-
nungsofen 200 vorgelagert. Dies führt dazu, dass Aus-
schuss noch vor dem Trocknen erkannt werden kann
und somit ein geringerer Abschnitt des bahnförmigen
Substrats 170 auszutauschen ist, sollten Fehler erkannt
werden.
[0042] Vorliegend durchläuft das bahnförmige Subst-
rat 198 zunächst die erste Prüfeinheit 198, die die Un-
terseite des bahnförmigen Substrats 170 optisch unter-
sucht. Erst anschließend gelangt das bahnförmige Sub-
strat 170 in die zweite Prüfeinheit 198, die dann das
Druckbild und die Druckseite überprüft. In Bahntranspor-
trichtung nachgelagert liegt dann der Trocknungsofen
200 vor, um die noch feuchte Tinte vollständig zu trock-
nen. Anschließend führt die Substratführung 174 das be-
druckte Substrat 170 seitlich aus der Druckeinrichtung
116 aus und gibt dieses vereinzelt an den Werkstückträ-
ger 114 ab. Die Abgabe des bedruckten Substrats 170
erfolgt dabei an derjenigen Seite der Druckeinrichtung
116, an der sich auch die Bereitstellungseinheit 168 mit
ihrer Rolle 172 des Substrats 170 befindet.
[0043] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass
mindestens eine der Druckeinrichtung 116 nachgelager-
te, an das Transportsystem 112 angrenzende, weitere
Bereitstellungseinrichtung 146 mit einem Bogenauszug
202 vorhanden und eingerichtet ist, wenigstens eine wei-
tere Lage des Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdoku-
ments an den Werkstückträger 114 zu übergeben.
[0044] Diese Bereitstellungseinrichtungen 146 sind
mit einem Bogenauszug 202 versehen, wie er in Figur 6
näher gezeigt ist, und der wiederum Schichten aus
Kunststoff (vorzugsweise auf Basis von Polyamid (PA)
oder Polyurethan (PU), vorzugsweise auf Basis von Po-
lycarbonat (PC)) bereitstellt, welche von einem Bogen-
stapel 204 entnommen wurden. Bei diesem Bogenaus-
zug 202 erfolgt also die Bogenentnahme vom Foliensta-
pel, wobei die Folien vereinzelt werden durch ein Ansau-
gen, durch ein Krümmen oder durch ein Abstreifen.
Mischformen zur Vereinzelung sind dabei ebenfalls mög-
lich. Der Bogenauszug 202 umfasst insbesondere eine
Ausrichtplatte 206, die unter einen Greifer 208 fährt, um
die Ausrichtung im abgelegten Zustand der Folie zu ge-
währleisten. Der Bogenauszug 202 weist vorliegend eine
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dreiachsige Verstellmöglichkeit auf, wobei ein Lichttaster
genutzt wird, um die korrekte Ausrichtung zu überwa-
chen. Auch bei diesen weiteren Bereitstellungsstationen
136 ist ein Locher 210 vorhanden, um eine Lochung in
den jeweiligen Bogen einzubringen. Durch den Greifer
208 des Bogenauszugs 202 erfolgt dann ein exaktes Ab-
legen der Schicht auf dem Werkstückträger 104.
[0045] Es ist in Figur 2 wiederum zu erkennen, dass
die Produktionsanlage 100 weitere Bereitstellungsein-
richtungen 146, 154 umfasst und außerdem eine an das
Transportsystem 112 angrenzende Vorfixierstation 128
aufweist, die einer Einrichtung 118 zum Herstellen eines
verschweißten Rohkartenverbunds mit einem lichttrans-
parenten Fenster unmittelbar vorgeschaltet ist. Diese
Vorfixierstation 128 ist eingerichtet, den vom Werkstück-
träger 114 bereitgestellten Stapel an Lagen vorzufixieren
bevor er der Einrichtung 118 zum Herstellen eines ver-
schweißten Rohkartenverbunds mit einem lichttranspa-
renten Fenster bereitgestellt wird.
[0046] Die Einrichtung 118 zum Herstellen eines ver-
schweißten Rohkartenverbunds mit einem lichttranspa-
renten Fenster ist in Figur 7 im Detail gezeigt. Sie umfasst
vorliegend eine Folienschweißeinrichtung 212 zum Ver-
schweißen einer Trägerfolie 214 mit dem vorfixierten Fo-
lienstapel. Außerdem ist eine Stanzeinrichtung 216 vor-
handen. Die Folienschweißeinrichtung 212 zum Ver-
schweißen der Trägerfolie 214 umfasst dabei insbeson-
dere eine Andruckplatte 218, die insbesondere beheiz-
bar ist. Die Stanzeinrichtung 216 umfasst einen Stanz-
ständer 220, an welchem ein Matrizenhalter 222 fixiert
ist. An diesem Matrizenhalter 222 liegt eine erste Matrize
224 vor, der ein erster Stanzstempel 226 zum Stanzen
des vorfixierten Folienstapels zugeordnet ist. An dem
Matrizenhalter 222 liegt außerdem eine zweite Matrize
228 vor, welcher ein koaxial zum ersten Stanzstempel
226 verfahrbarer und zu diesem konturgleich gebildeter
zweiter Stanzstempel 230 zum Stanzen eines Fenster-
substrats 232 zugeordnet ist, wobei die erste Matrize 224
in einer Verstellrichtung der Stanzstempel 226, 230 unter
einem Abstand bezüglich der zweiten Matrize 228 ange-
ordnet ist. Es ist ein Sauggreifer 234 der Einrichtung 118
vorhanden, um den vorfixierten Folienstapel von den Po-
sitionierstiften 150 des Werkstückträgers 114 zu entneh-
men, wozu der Sauggreifer 234 beispielsweise ebenfalls
mit wenigstens einem Positionierstift ausgerüstet ist.
Wenn der Sauggreifer 234 den vorfixierten Folienstapel
aufgenommen hat, so positioniert dieser ihn bezüglich
der Stanzeinrichtung 216, die vorliegend zwischen einer
Stanzposition und einer Schweißposition lateral verstell-
bar ist. Ist die Stanzeinrichtung 216 in die Stanzposition
verstellt, so kann mit Hilfe des ersten Stanzstempels 226
und der ersten Matrize 224 eine Öffnung in den vorfixier-
ten Folienstapel eingebracht werden. Das Reststück wird
aus dem Freiraum zwischen den beiden Matrizen 224,
228 ausgebracht, insbesondere ausgeblasen oder aus-
gesaugt. Anschließend wird der erste Stanzstempel 226
weiter verstellt bis er in die konturgleiche zweite Matrize
228 eintaucht. Entgegengesetzt zur Verstellbewegung

des ersten Stanzstempels 226 wird der zweite Stanz-
stempel 230 in Richtung des Fenstersubstrats 232 ver-
fahren, wodurch mittels der zweiten Matrize 228 ein
Fensterteil ausgestanzt wird. Dieses wird zwischen den
beiden Stanzstempeln 226, 230 geklemmt. Die beiden
Stempel werden anschließend simultan soweit verfah-
ren, bis das zwischen ihnen geklemmte Fensterteil in die
Öffnung eingesetzt wird, die vom ersten Stanzstempel
226 in das vorfixierte Folienheft eingebracht wurde. Da-
nach werden die Stempel in ihre Ausgangslage zurück-
gezogen und die Stanzeinrichtung 216 lateral verstellt,
bis sie die Schweißposition erreicht hat. In dieser
Schweißposition wird dann die Trägerfolie 214 unter den
vorfixierten, nun mit dem Fensterteil bestückten, Folien-
stapel gebracht. Die Andruckplatte 218 wird aufgeheizt
und drückt dann die Trägerfolie 214 an den vorfixierten
Folienstapel, wodurch das Fensterteil im Folienstapel
gesichert wird. Bei der Trägerfolie 214 handelt es sich
vorzugsweise um eine Melierfaserfolie. Die erste Matrize
224 ist vorliegend mit einem kleinen Überstand gebildet,
der als Widerlager für die Andruckplatte 218 der Folien-
schweißeinrichtung 212 dient, womit der Stanzeinrich-
tung 216 der Einrichtung 118 eine Doppelfunktion (Stan-
zen und Schweißen) zukommt. Mit einer Schneideinheit
236 kann die Trägerfolie 214 von der Bahn getrennt wer-
den, wobei insbesondere auch eine Rückhalteeinheit
vorhanden ist, die gewährleistet, dass das freie Ende der
Bahn von einem linear verstellbaren Greifer erfassbar
bleibt. Nach dem Einbringen des Fensterteils wird der
vorfixierte Folienstapel mit dem Fenster zurück an den
Werkstückträger 114 des Transportsystems 112 über-
geben.
[0047] In Figur 2 ist wieder zu erkennen, dass der Ein-
richtung 118 zum Herstellen eines verschweißten Roh-
kartenverbunds mit einem lichttransparenten Fenster ei-
ne Fadeneinlegstation 130 nachgelagert ist, die einge-
richtet ist, dem Werkstückträger 114 wenigstens ein Si-
cherheitsfaden 238 oder eine Lage mit wenigstens einem
Sicherheitsfaden 238 bereitzustellen.
[0048] Diese Fadeneinlegstation 130 ist in Figur 8 nä-
her gezeigt. Wenn es sich bei dem Ausweis-, Wert- oder
Sicherheitsdokument um eines im ID1-Format handelt,
so hat es sich zur Durchsatzerhöhung als vorteilhaft er-
wiesen, wenn in Transportrichtung / Produktionsrichtung
wenigstens vier Fadenapplikationseinrichtungen 240
vorliegen, um jeweils einen Sicherheitsfaden 238 zu ap-
plizieren. Dies ist beispielsweise beim deutschen Perso-
nalausweis (Stand: 2021) der Fall. Wenn es sich bei dem
Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokument um eines im
ID3-Format handelt, so wird die Appliziereinrichtung quer
genutzt. Hierbei werden dann die wenigstens vier Fa-
denapplikationseinrichtungen 240 genutzt, um jeweils ei-
nen Sicherheitsfaden 238 quer zur Transportrichtung /
Produktionsrichtung zu applizieren, was beispielsweise
beim Deutschen Reisepass (Stand: 2021) der Fall ist.
Die Fadeneinlegstation kann stationär im Gehäuse 108
der Produktionsanlage 100 gelagert sein, wobei der
Werkstückträger 114 verdrehbar ist, um die passende
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Richtung für die Applikation des Sicherheitsfadens 238
vorzugeben. Alternativ dazu kann die die Fadeneinleg-
station 130 auch selbst, beispielsweise um 90 Grad, ver-
drehbar sein, so dass die Richtung der Fadenapplikation
veränderbar bzw. einstellbar ist.
[0049] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass der
Fadeneinlegstation 130 nochmals eine weitere Bereit-
stellungseinrichtung 146 mit einem Bogenauszug 202
folgt. An diese schließt sich dann noch eine abschließen-
de Bereitstellungseinrichtung 120 mit einem Rollenaus-
zug 152 an, welche eine abschließende Decklage zur
Bildung eines fertigen Folienstapels bereitstellt. Der ab-
schließenden Bereitstellungseinrichtung 120 ist eine an
das Transportsystem 112 angrenzende Heftstation 122
nachgelagert, die eingerichtet ist, den Folienstapel zu
einem Folienheft zu verbinden. Außerdem ist eine der
Heftstation 122 nachgelagerte, an das Transportsystem
112 angrenzende Laminierstation 124 vorhanden, in wel-
che eine Heizeinrichtung integriert ist, und welche ein-
gerichtet ist, das Folienheft zu einem Laminatverbund zu
laminieren.
[0050] In Figur 9 ist die Laminierstation 124 in einer
perspektivischen Detailansicht gezeigt. Die vorliegende
Laminierstation 124 weist wenigstens zwei unabhängig
voneinander betreibbare Einzelpressen 242 auf, wo-
durch sich die für Lamination der Schichten aufzuwen-
dende Laminationszeit kompensieren lässt. Um die An-
zahl an zu erwärmenden Teilen zu minimieren, ist es von
Vorteil, wenn das Folienheft ohne den Werkstückträger
114 erhitzt und gepresst wird. Der Laminierstation 124
ist hierfür eine Übergabeeinrichtung 246 zugeordnet zur
Entnahme des Folienhefts aus oder von dem Werkstück-
träger 114 vor der Lamination und dessen Positionierung
zwischen Laminationsblechen 244 der Einzelpressen
242 für die Lamination sowie zum Bestücken des Werk-
stückträgers 114 mit dem Laminationsverbund nach der
Lamination. Die Übergabeeinrichtung 246 ist vorliegend
portalartig ausgestaltet und damit derart eingerichtet,
dass sie beide Einzelpressen 242 bedienen oder bestü-
cken kann. Neben einer Heizeinrichtung weist die Lami-
nierstation 124 vorliegend außerdem eine Kühleinrich-
tung auf, wobei getrennte Temperaturbereiche für den
Heiz- und für den Kühlprozess vorliegen. Alle Werkzeuge
und auch die Laminationsbleche 244 verbleiben bei der
vorliegenden Ausgestaltung bei der jeweiligen Einzel-
presse 242. Da lediglich die Laminationsbleche 244 und
das Kartenmaterial erwärmt und abgekühlt werden, liegt
ein geringerer Energiebedarf vor als bei Anlagen, in de-
nen auch der Werkstückträger 114 in die Einzelpressen
242 eingelegt wird.
[0051] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass die
Produktionsanlage 100 außerdem eine der Laminiersta-
tion 124 nachgelagerte Zuschnittstation 126 umfasst, die
eingerichtet ist, den Laminatverbund einem mehrseitigen
Beschnitt zu unterziehen.
[0052] Ausweislich von Figur 10 ist der Zuschnittstati-
on 126 eine Handlingeinrichtung 248 zugeordnet um den
Laminatverbund von dem oder aus dem Werkstückträger

114 zu entnehmen und den, insbesondere in Streifen
geschnittenen Laminatverbund dem Werkstückträger
114 wieder zuzuführen. Die Handlingeinrichtung 248 ist
vorzugsweise entlang von drei Achsen verstellbar. In der
Zuschnittstation 126 erfolgt insbesondere ein Vier-Sei-
ten-Beschnitt, wobei druckmarkengesteuerte Längs-
schnitte den Laminationsrand des Laminatverbunds ent-
fernen. Nach dem Vier-Seiten-Beschnitt wird der Lami-
nationsverbund von der Handlingeinrichtung 248 wieder
an den Werkstückträger 114, wahlweise auch an einen
anderen Werkstückträger, übergeben. Die Beschnittres-
te werden in einem Container 250 gesammelt.
[0053] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass die
Produktionsanlage 100 eine der Zuschnittstation nach-
gelagerte, an das Transportsystem angrenzende weitere
Druckeinrichtung 132 zur Applikation eines Lackes an
dem geschnittenen Laminationsverbund nachgelagert
ist.
[0054] Diese weitere Druckeinrichtung 132 ist in Figur
11 näher gezeigt, wobei erkennbar ist, dass die weitere
Druckeinrichtung 132 eine Tampondruckeinrichtung ist.
Sie ist eingerichtet, um einen Unterschriftenlack auf den
Laminatverbund zu applizieren, der in seinem getrock-
neten Zustand mit einer dokumentenechten Tinte be-
schriftbar ist. Die Tampondruckeinrichtung umfasst ei-
nen mehrachsig verstellbaren Druckarm 256 mit einem
Kissen 252, das den in einem Klischee 254 bereitgehal-
tenen Lack aufnimmt und anschließend auf den Lami-
natverbund aufdruckt. Der weiteren Druckeinrichtung
132 ist vorliegend außerdem eine Trocknungsstation 258
zur Trocknung des applizierten Lacks zugeordnet. Die-
ser bildet eine Art Trocknungskammer, in welcher der
Laminatverbund zur Trocknung gekapselt wird.
[0055] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass der
Trocknungsstation eine Wendeeinrichtung 138 nachge-
lagert ist, die eingerichtet ist, den geschnittenen Lami-
natverbund zu wenden, um ihn anschließend auf seiner
anderen Seite weiter bearbeiten zu können. Es ist auch
die Möglichkeit gegeben, dass der Werkstückträger 114
zwischen den einzelnen Bearbeitungsstationen zu der
Wendeeinrichtung 138 fährt um einzelne Folien, um ei-
nen vorfixierten Folienstapel, um ein Folienheft oder
auch um einen geschnittenen oder ungeschnittenen La-
minatverbund zu wenden.
[0056] Die Wendeeinrichtung 138 ist in Figur 12 näher
gezeigt und weist vorliegend zwei Sauggreifer 260, 262
auf. Ein erster Sauggreifer 260 ist eingerichtet, den La-
minatverbund mittels eines Unterdrucks zu greifen und
senkrecht bezüglich der vom Werkstückträger 114 auf-
gespannten Ebene verstellt zu werden. Der erste Saug-
greifer 260 ist außerdem eingerichtet, parallel zu der vom
Werkstückträger 114 aufgespannten Ebene verstellt zu
werden. Außerdem ist der erste Saugreifer 260 einge-
richtet, um eine parallel zu der vom Werkstückträger 114
aufgespannten Ebene orientierte Achse verdreht zu wer-
den. Darüber hinaus ist ein zweiter Sauggreifer 262 vor-
handen, der eingerichtet ist, den durch den ersten Saug-
greifer 260 gewendeten Laminatverbund entgegenzu-
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nehmen und mittels eines Unterdrucks zu greifen und
senkrecht bezüglich der vom Werkstückträger 114 auf-
gespannten Ebene verstellt zu werden. Auf diese Weise
kann der zweite Sauggreifer 262 den gewendeten Lami-
natverbund wieder auf dem Werkstückträger 114 able-
gen.
[0057] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass die
Produktionsanlage 100 eine Hologrammappliziereinrich-
tung 136 umfasst, um eine mit einem Hologramm belich-
tete Folie auf den Laminatverbund zu applizieren.
[0058] Die Hologrammappliziereinrichtung 136 ist in
Figur 13 näher gezeigt. Sie umfasst eine Werkstück-
transporteinrichtung 264 und ist eingerichtet, eine mit ei-
nem Hologramm versehene Folie auf dem geschnittenen
Laminatverbund zu applizieren. Hierbei verbleibt der La-
minatverbund auf dem Werkstückträger 114. Der Werk-
stückträger 114 wird zusammen mit dem Laminations-
verbund vom Transportsystem 112 ausgehoben oder
entnommen und von der Werkstücktransporteinrichtung
264 durch die Einheiten oder Stationen der Applizierein-
richtung transportiert.. Die Entnahme des Werkstückträ-
gers 114 vom Transportsystem 112 der Produktionsan-
lage 100 dient dafür, dass größere Andruckkräfte auf den
Laminatverbund beim Applizieren der Hologrammfolie
wirken können. Mit Hilfe der Werkstücktransporteinrich-
tung 264 wird der Werkstückträger 114 mit dem Lami-
natverbund durch mehrere Einheiten der Holo-
grammappliziereinrichtung 136 gefördert. Zunächst wird
der erste Schutzliner entfernt. Auf den Laminationsver-
bund wird ein Kleber aufgewalzt. Nun wird der Holo-
grammfilm aufgebracht, der noch durch einen zweiten
Liner geschützt und getragen wird. Die Trägerfolie (Liner)
wird nach einer UV-Trocknung abgelöst. Nach Applizie-
ren eines Decklacks und dessen Trocknung wird der um
die Hologrammfolie ergänzte Laminatverbund zusam-
men mit dem Werkstückträger 114 zurück an das Trans-
portsystem 112 (Magnettransportsystem) der Produkti-
onsanlage 100 übergeben.
[0059] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass die
Produktionsanlage 100 außerdem eine an das Trans-
portsystem 112 angrenzende Überprüfungseinrichtung
140 umfasst, die eingerichtet ist, den geschnittenen La-
minatverbund einer Qualitätsüberprüfung zu unterzie-
hen und fehlerhafte Laminatverbünde als Ausschuss zu
markieren.
[0060] Die Überprüfungseinrichtung 140 der Produkti-
onsanlage ist in Figur 14 näher zu erkennen. In diesem
Prozessmodul werden die einzelnen Streifen mit einer
Mehrzahl an zu einem Verbund gefassten Ausweis-,
Wert- oder Sicherheitsdokumenten geprüft. Außerdem
umfasst die Überprüfungseinrichtung 140 eine nicht nä-
her gezeigte Druckeinheit, die eingerichtet ist, den strei-
fenweise zugeführten Laminationsverbund mit doku-
mentenspezifischen und/oder personenspezifischen
Daten zu bedrucken, mithin zu individualisieren. Die In-
dividualisierung oder die Personalisierung erfolgt dabei
auf zwei unterschiedlichen Ebenen, wodurch sich die
Überprüfungseinrichtung 140 und damit die ganze Pro-

duktionsanlage 100 kompakter gestalten lässt. Die
Druckeinheit der Überprüfungseinrichtung 140 wird vor-
zugsweise auch dazu genutzt, um einen fehlerhaften La-
minatverbund als Ausschuss zu markieren. Die Überprü-
fungseinrichtung 140 ist dabei eingerichtet, um die Re-
gisterhaltigkeit der einzelnen Lagen des Laminatver-
bunds zu prüfen, und eine Korrektur für das Zusammen-
tragen der einzelnen Lagen zu veranlassen, sollte die
Registerhaltigkeit unter eine vorgegebene Schwelle fal-
len. Hierbei erfolgt also eine Datenübergabe an das Leit-
system der Produktionsanlage 100.
[0061] Aus Figur 2 wird wiederum ersichtlich, dass die
Produktionsanlage 100 außerdem mit einer an das
Transportsystem 112 angrenzenden Magaziniereinrich-
tung 142 gebildet ist. Diese ist beidseits des Transport-
systems 112 vorhanden, wobei vorliegend rein beispiel-
haft auf einer der beiden Seiten des Transportsystems
112 Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokumente im ID1-
Format und auf der anderen der beiden Seiten Ausweis-,
Wert- oder Sicherheitsdokumente im ID3-Format maga-
ziniert werden.
[0062] Ein Teil der Magaziniereinrichtung 142 für das
ID1-Format ist in Figur 15 näher gezeigt. Der Teil der
Magaziniereinrichtung 142 für das ID3-Format ist analog
dazu aufgebaut. Sie ist mit wenigstens zwei Magazinen
266 gebildet und eingerichtet, das fertige Ausweis-, Wert-
oder Sicherheitsdokument nach Format sortiert in die
Magazine 226 einzulagern. Für die Vereinzelung der
Ausweis-, Wert oder Sicherheitsdokumente aus dem La-
minatverbund weist die Magaziniereinrichtung 142 eine
Stanzeinrichtung 268 auf, die eingerichtet ist, einzelne
Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokumente auf ein vor-
gegebenes Format zu vereinzeln. Es ist nicht zwingend
erforderlich, dass der Laminatverbund von der Stanzein-
richtung 268 vereinzelt wird, sollte es für die weitere Ver-
arbeitung in einer anderen Anlage sinnvoll sein, den La-
minatverbund als zusammenhängenden Streifen bereit-
zustellen. Die Magaziniereinrichtung 142 ist zudem dazu
eingerichtet, diejenigen Laminatverbunde oder verein-
zelte Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokumente aus
zu schleusen, welche von der Überprüfungseinrichtung
140 als Ausschuss markiert wurden. Für die Handha-
bung oder für das Einlegen in die Magazine 266 wird
vorliegend eine Handlingseinrichtung 270 genutzt. Die
leeren Magazine 266 können mittels einer Fördereinrich-
tung 272 angedient werden. Die befüllten Magazine 266
werden von der Fördereinrichtung 272 anschließend
ausgeschleust bzw. einer weiteren Anlage bereitgestellt.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0063]

100 Produktionsanlage
102 Längsteil (Produktionsanlage)
104 erster Anlagenarm
106 zweiter Anlagenarm
108 Gehäuse

17 18 



EP 4 212 350 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

110 Anzeige- und/oder Bedieneinrichtung
112 Transportsystem
114 Werkstückträger
116 Druckeinrichtung
118 Einrichtung zum Herstellen eines verschweißten

Rohkartenverbunds mit oder ohne einem licht-
transparenten Fenster

120 abschließende Bereitstellungseinrichtung
122 Heftstation
124 Laminierstation
126 Zuschnittstation
128 Vorfixierstation
130 Fadeneinlegstation
132 weitere Druckeinrichtung
134 Trocknungsstation
136 Hologrammappliziereinrichtung
138 Wendeeinrichtung
140 Überprüfungseinrichtung
142 Magaziniereinrichtung
144 erste Bereitstellungseinrichtung
146 weitere Bereitstellungseinrichtung (Bogenaus-

zug / Bogenanleger)
148 Planarmotor
150 Positionierstift
152 Rollenauszug
154 weitere Bereitstellungseinrichtung (Rollenaus-

zug)
156 Rolle
158 Klemmeinrichtung
160 Schneideinrichtung
162 Greifeinrichtung
164 Locher
166 Druckbereich
168 Bereitstellungseinheit
170 Substrat
172 Rolle
174 Substratführung
176 Umlenkrolle
178 Spliceeinheit (Splicetisch)
180 Zuschnitteinheit
182 Puffereinheit
184 oberste Etage
186 verschiebbare Umlenkrolle
188 Drucktisch
190 Ausrichteinheit
192 Druckkopf
194 mittlere Etage
196 untere Etage
198 Prüfeinheit
200 Trocknungsofen
202 Bogenauszug
204 Bogenstapel
206 Ausrichtplatte
208 Greifer
210 Locher
212 Folienschweißeinrichtung
214 Trägerfolie
216 Stanzeinrichtung

218 Andruckplatte
220 Stanzständer
222 Matrizenhalter
224 erste Matrize
226 erster Stanzstempel
228 zweite Matrize
230 zweiter Stanzstempel
232 Fenstersubstrat
234 Sauggreifer
236 Schneideinheit
238 Sicherheitsfaden
240 Fadenapplikationseinrichtung
242 Einzelpresse
244 Laminationsblech
246 Übergabeeinrichtung
248 Handlingeinrichtung
250 Container
252 Kissen
254 Klischee
256 Druckarm
258 Trocknungsstation
260 erster Sauggreifer
262 zweiter Sauggreifer
264 Werkstücktransporteinrichtung
266 Magazin
268 Stanzeinrichtung
270 Handlingseinrichtung
272 Fördereinrichtung

Patentansprüche

1. Produktionsanlage (100) zum Herstellen von Aus-
weis-, Wert- oder Sicherheitsdokumenten oder zum
Herstellen eines Verbunds aus einer Mehrzahl von
Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdokumenten, um-
fassend:

- ein Transportsystem (112) mit wenigstens ei-
nem Werkstückträger (114),
- eine an das Transportsystem (112) angrenzen-
de erste Bereitstellungseinrichtung (144), die
eingerichtet ist, eine Decklage des Ausweis-,
Wert- oder Sicherheitsdokuments an den Werk-
stückträger (114) zu übergeben,
- eine der ersten Bereitstellungseinrichtung
(144) nachgelagerte, an das Transportsystem
(112) angrenzende Druckeinrichtung (116), die
in einem Druckbereich () einen stationär gehal-
tenen Druckkopf () umfasst, um ein Druckbild,
insbesondere ein Portraitbild, auf ein Substrat
() durch die Verschiebung eines Drucktisches ()
zusammen mit dem daran fixierten Substrat ()
aufzubringen, und die eingerichtet ist, das be-
druckte Substrat () vereinzelt an den Werkstück-
träger (114) zu übergeben,
- mindestens eine der Druckeinrichtung (116)
nachgelagerte, an das Transportsystem (112)
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angrenzende, weitere Bereitstellungseinrich-
tung (146), die eingerichtet ist, wenigstens eine
weitere Lage des Ausweis-, Wert- oder Sicher-
heitsdokuments an den Werkstückträger (114)
zu übergeben,
- eine der mindestens einen weiteren Bereitstel-
lungseinrichtung (146) nachgelagerte, an das
Transportsystem (112) angrenzende, Einrich-
tung (118) zum Herstellen eines verschweißten
Rohkartenverbunds,
- eine der Einrichtung (118) zum Herstellen ei-
nes verschweißten Rohkartenverbunds nach-
gelagerte, an das Transportsystem (112) an-
grenzende, abschließende Bereitstellungsein-
richtung (120), die eingerichtet ist, eine weitere
Decklage des Ausweis-, Wert- oder Sicherheits-
dokuments an den Werkstückträger auch im
weiteren Te(114) zur Bildung eines Foliensta-
pels zu übergeben,
- eine der abschließenden Bereitstellungsein-
richtung (120) nachgelagerte, an das Transport-
system (112) angrenzende, Heftstation (122),
die eingerichtet ist, den Folienstapel zu einem
Folienheft zu verbinden,
- eine der Heftstation (122) nachgelagerte, an
das Transportsystem (112) angrenzende, Lami-
nierstation (124), in welche eine Heizeinrichtung
integriert ist, und welche eingerichtet ist, das Fo-
lienheft zu einem Laminatverbund zu laminie-
ren, und
- eine der Laminierstation (124) nachgelagerte
Zuschnittstation (126), die eingerichtet ist, den
Laminatverbund einem mehrseitigen Beschnitt
zu unterziehen, wobei der Zuschnittstation (126)
eine Handlingeinrichtung zugeordnet ist, um
den Laminatverbund von dem oder aus dem
Werkstückträger (114) zu entnehmen und den,
insbesondere in Streifen geschnittenen Lami-
natverbund dem Werkstückträger (114) wieder
zuzuführen.

2. Produktionsanlage (100) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der der Einrichtung (118)
zum Herstellen eines verschweißten Rohkartenver-
bunds mit oder ohne einem lichttransparenten Fens-
ter unmittelbar eine an das Transportsystem (112)
angrenzende Vorfixierstation (128) vorgelagert ist,
die eingerichtet ist, den vom Werkstückträger (114)
bereitgestellten Stapel an Lagen vorzufixieren.

3. Produktionsanlage (100) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der abschließen-
den Bereitstellungseinrichtung (120) zur Bereitstel-
lung der Decklage sowie der Einrichtung (118) zum
Herstellen eines verschweißten Rohkartenverbunds
eine Fadeneinlegstation (130) zwischengelagert ist,
die eingerichtet ist, dem Werkstückträger (114) we-
nigstens ein Sicherheitsfaden oder eine Lage mit we-

nigstens einem Sicherheitsfaden bereitzustellen.

4. Produktionsanlage (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrich-
tung (118) zum Herstellen eines verschweißten Roh-
kartenverbundes mit einem lichttransparenten
Fenster mit einer Stanzeinrichtung (268) mit wenigs-
tens einem Stanzstempel (226, 230) und einer dem
Stanzstempel (226, 230) zugeordneten Matrize
(224, 228) sowie mit einer Folienschweißeinrichtung
(212) zum Verschweißen einer Trägerfolie mit einem
einlagigen oder mehrlagigen Kartensubstrat verse-
hen ist, dass die Stanzeinrichtung (268) senkrecht
bezüglich der Verstellrichtung des Stanzstempels
(226, 230) wenigstens zwischen einer Stanzposition
und einer Schweißposition verstellbar, und dass in
der Schweißposition ein an der Matrize (224, 228)
vorhandener Bereich als Widerlager für eine An-
druckplatte (218) der Folienschweißeinrichtung
(212) vorliegt.

5. Produktionsanlage (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Zu-
schnittstation (126) eine an das Transportsystem
(112) angrenzende weitere Druckeinrichtung (132)
zur Applikation eines Lackes an dem geschnittenen
Laminationsverbund nachgelagert ist.

6. Produktionsanlage (100) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die weitere Druckeinrich-
tung (132) eine Tampondruckeinrichtung ist zur Ap-
plikation eines Unterschriftenlacks, der in seinem
getrockneten Zustand mit einer dokumentenechten
Tinte beschriftbar ist.

7. Produktionsanlage (100) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der weiteren
Druckeinrichtung (132) eine Trocknungsstation
(258) zur Trocknung des applizierten Lacks nachge-
lagert oder zugeordnet ist.

8. Produktionsanlage (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zu-
schnittstation (126) eine Hologrammapplizierein-
richtung (136) mit einer Werkstücktransporteinrich-
tung (264) nachgelagert ist, die eingerichtet ist, den
Werkstückträger (114) von dem Transportsystem
(112) abzuheben, eine mit einem Hologramm ver-
sehene Folie auf dem geschnittenen Laminatver-
bund zu applizieren und anschließend den um das
Hologramm ergänzten Laminatverbund zusammen
mit dem Werkstückträger (114) wieder an das Trans-
portsystem (112) abzugeben.

9. Produktionsanlage (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Zu-
schnittstation (126) eine Wendeeinrichtung (138)
nachgelagert ist, die eingerichtet ist, den geschnit-
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tenen Laminatverbund zu wenden, um ihn anschlie-
ßend auf seiner anderen Seite zu bearbeiten.

10. Produktionsanlage (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine an
das Transportsystem (112) angrenzende Überprü-
fungseinrichtung (140) vorhanden ist, die eingerich-
tet ist, den geschnittenen Laminatverbund einer
Qualitätsüberprüfung zu unterziehen und fehlerhaf-
te Laminatverbünde als Ausschuss zu markieren.

11. Produktionsanlage (100) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Überprüfungsein-
richtung (140) eingerichtet ist, die Registerhaltigkeit
der einzelnen Lagen des Laminatverbunds zu prü-
fen, und eine Korrektur für das Zusammentragen der
einzelnen Lagen zu veranlassen, sollte die Regis-
terhaltigkeit unter eine vorgegebene Schwelle fallen.

12. Produktionsanlage (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Werk-
stückträger (114) wenigstens zwei Positionierstifte
(150) umfasst, um die mit Löchern versehenen La-
gen des späteren Ausweis-, Wert- oder Sicherheits-
dokuments registerhaltig zu stapeln und transportie-
ren.

13. Produktionsanlage (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine an
das Transportsystem angrenzende Magazinierein-
richtung (122) mit wenigstens zwei Magazinen vor-
handen ist, die eingerichtet ist, das fertige Ausweis-,
Wert- oder Sicherheitsdokument nach Format sor-
tiert in die Magazine einzulagern.

14. Produktionsanlage (100) nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Magazinierein-
richtung (122) eine Stanzeinrichtung umfasst, die
eingerichtet ist, einen Laminatverbund mit einer
Mehrzahl von Ausweis-, Wert- oder Sicherheitsdo-
kumenten in einzelne Ausweis-, Wert- oder Sicher-
heitsdokument auf ein vorgegebenes Format vor
dem Einlagern in eines der Magazine zu vereinzeln.

15. Produktionsanlage (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das
Transportsystem gebildet ist als ein Planarantriebs-
system mit einem permanent erregten elektromag-
netischen Planarmotor, umfassend eine Vielzahl
von planaren Statoren und wenigstens einem auf
den Statoren in mindestens zwei Richtungen beweg-
lichen Läufer, welcher den Werkstückträger bildet.
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